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 Spesenordnung des Skatverbandes  K i e l  e.V. 
 in der Fassung vom 31. Januar 2015 
 
 1. Allgemeines 
  

   1.1 Mitglieder des Präsidiums bzw. Personen, die für den Skatverband Kiel im Auftrag tätig sind, 
    erhalten eine Aufwandsentschädigung. 
 
 2. Tagegeld 
   

   2.1 Veranstaltungen bis 12 Stunden.   €  15,00 
   2.2 Veranstaltungen über 12 Stunden   €  30,00 
 
 
 3. Übernachtungskosten 
   

   3.1 Pauschal   €  20,00 
   3.2 Oder Kostenerstattung lt. Beleg 
 
 4. Fahrtkosten 
  

   4.1 Eisenbahnfahrt 2. Klasse lt. Beleg 
   4.2 Bei Pkw-Benutzung     je gefahrenem km   €  0,30 
 
 5. Auslagen 
  

   5.1 Notwendige Auslagen zur Durchführung der Aufgaben werden gegen  
    Vorlage eines entsprechenden Beleges erstattet. 
 
 6. Telefonkosten 
   6.1 Präsident pauschal/Jahr max.  €    50,00 

   6.2 Turnier- / Ligaleiter pauschal/Jahr max.  €    50,00 
    6.3 Alle anderen Präsidiumsmitglieder pauschal/Jahr max.  €    30,00 
    6.4 Zusatzfunktionen lt. GO pauschal/Jahr max.  €    30,00 
 
 7.  Computerpauschale 
 

   7.1 Jahrespauschale bei Einsatz eines eigenen PC max.  € 100,00 
 
 8.  Turnier- / Ligaleiter  -  Staffelleiter  -  Turnierhelfer 
 

  8.1  Bei allen offiziellen Turnieren des SkV Kiel e.V. pro Serie   €   7,50 
 
 9. Sonstiges 
  

  9.1 Diese Spesenordnung kann nur von der Mitgliederversammlung mit Mehrheit  
   geändert werden. 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Diese Ordnung wurde von der Mitgliederversammlung am 27. Januar 1996 verabschiedet 
und zuletzt  am 31. Januar 2015 geändert.  

____________________________________________________________________________________________ 


